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Schenkungsversprechen und Form

Das Obligationenrecht sieht für das Schenkungsversprechen die 
Schriftform vor. Der Vollzug eines mündlichen Schenkungsverspre-
chens bleibt dennoch möglich. Bedeutet dies, dass eine heilbare Form-
nichtigkeit besteht? Oder lässt sich das mündliche Schenkungsverspre-
chen einfach nicht klageweise durchsetzen, wohl aber erfüllen? Die 
Antwort findet man, wenn man die klassische Frage stellt: Wen will das 
Gesetz schützen?

Inhaltsübersicht

1. Fragestellung

2. Erklärungsversuche

3. Diskussion

4. Was bedeutet Vollzug?
5. Gibt es den Vollzug post mortem donatoris? 
6. Fazit 

1. Fragestellung

-
«Das Schenkungs-

versprechen bedarf zu seiner Gültigkeit der schriftlichen 

Form.» -

1

«Ist das Schenkungsversprechen vollzogen, so wird das 

Verhältnis als Schenkung von Hand zu Hand beurteilt.» 

übereilten Erfüllung, bleibt ihm die 
-

-

 ARNOLD RUSCH, 
Fribourg. 

1 SANDRA MAISSEN

auf deren Folgen.

2. Erklärungsversuche

ratio drei al-

ternativen Ansätzen erklären. Es könnte sich erstens um 

-

-
 Zweitens könnte man den 

-
dient. Es wäre ein Anwendungsfall des Vertrauensschut-

-
tigkeit behalten dürfte. Drittens

-
-

 Es ist das Prinzip nec actio, 

nec repetitio.

Zur Naturalobligation PETER GAUCH/WALTER SCHLUEP/JÖRG 
SCHMID/SUSAN EMMENEGGER -
BRUNO SCHMIDLIN

-SCHMIDLIN

Le code des obligations requiert la forme écrite pour la promesse de 
donner. Cependant, l’exécution de la promesse de donner entachée 
d’un vice de forme reste possible. Quelle est l’interprétation correcte 
de cet ensemble ? La promesse orale, est-elle nulle pour vice de forme, 
mais avec la possibilité d’une guérison par la voie de l’exécution ? Ou 
est-elle bien valable, mais exclue de la poursuite en justice ? La réponse 
se trouve par la voie classique du « cui bono » : à qui sert l’art. 243 
CO ?

ARNOLD RUSCH
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-

dem Verbot des venire contra factum proprium.

-
-

ohne Wissen um die Formnichtigkeit -

klare Verhältnisse.11 erst 

recht -
-

-

-

-

-

-

-
 

 HELMUT HEISS -
POHLMANN 

GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER

11 Vgl. die Hinweise bei POHLMANN
 HEISS 
 «Doch können Zahlungen einer verjährten, 

oder einer solchen Schuld, welche nur aus Mangel der Förmlich-

keiten ungültig ist, oder zu deren Eintreibung das Gesetz bloss 

das Klagerecht versagt, eben so wenig zurückgefordert werden, 

als wenn jemand eine Zahlung leistet, von der er weiss, dass er sie 

nicht schuldig ist.»; GÖTZ SCHULZE -

3. Diskussion

Folgen dieser drei Kon-
-

rischen Ansatzes. Erstens entfällt dabei die Problematik 
post 

mortem donatoris, -
 Hat die beschenkte Person das 

Prinzip «nec actio, nec repetitio» 

Zweitens -
Einleitung der Erfüllung oder erst 

deren Perfektion

-
Drittens beantwortet der 

Er-

füllung in der Hauptsache einen Anspruch auf den nicht 
-

fallen. 
-

-
chens gebunden fühlt und deshalb erfüllt.

-
chen. Aufgrund der Ähnlichkeit zur Kondiktion lohnt sich 

Wer etwas im Wissen -

Kondiktion,  nicht aber die Vindikation auszuschliessen.  
Wer ohne das Wissen  auf-

-
lung insbesondere Rechtssicherheit, 

-

-JENS KOCH

PETRA POHLMANN

-

ANDREAS VON TUHR

FRANK FURRER -

VON TUHR
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nec actio, nec repetitio. Nur sofern und soweit die Er-
füllung tatsächlich

dies mittels Vindikation oder Kondiktion erfolgen muss.  

die Einleitung der Erfüllung schon Wirkung zeitigt oder 
erst die beim Empfänger tatsächlich angekommene Leis-

tung

Wirkung zeitigen.

5. Gibt es den Vollzug post mortem  
donatoris? 

-
post mor-

tem donatoris,

 

-

-

Erstens -

 FURRER -KUT 

 -KOCH
 -KOCH POHLMANN

MAISSEN
 

 

 

BUCHER

«(…) dass die Schen-

kung grundsätzlich der allgemeinen Regel der Formfrei-

heit unterliegt, mit der einzigen Einschränkung, dass eine 

Klage auf Ausrichtung einer zugesagten, aber noch nicht 

ausgeführten Schenkung nur gestützt auf eine schriftliche 

Urkunde möglich ist.»  

-
-

gen Versprechens besteht.

4. Was bedeutet Vollzug?

MAISSEN sieht in der freiwilligen Erfüllung die Heilung 

-
sen Erfüllung zur Hauptsache

-

aufgrund des formlosen Versprechens rechtlich gebun-
den fühlt. schutz

strafe, wenn die Erfüllung zur Hauptsache 
-

-
-

«Nicht (mehr) 

diskutierte Fälle für die Anerkennung einer Naturalobligation» 

(SCHULZE -SCHMIDLIN

und WERNER LORENZ -

 EUGEN BUCHER -

EUGEN BUCHER

ERNST ECKSTEIN -
-

 Vgl. HUGO OSER/WILHELM SCHÖNENBERGER -

 MAISSEN

 -KOCH POHLMANN
 -

-

-AHMET KUT -
-

KUT INGEBORG SCHWENZER
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-

-
desgericht nota bene -

-
lemlos zurechtbiegen. 

6. Fazit 

-

gültig und deshalb erfüllbar

-

wenn man einen klagbaren Anspruch

die ratio legis -

-

 -HANS-JOACHIM MUSIELAK -

-WATTER 

neue Handschen-

kung, -
-

aber im Vergleich zur Handschenkung ein minus sein.  
Zweitens -

-

-

-
kers durch die Erben des Schenkers

-

-
sers bleibt erhalten. -

-

-

-

nicht vererblich bezeichnet. -
-

 MICHAEL MARTINEK/STEFAN RÖHRBORN

-

 -SCHMIDLIN PETER 
TUOR

-
MAISSEN ALFRED KOL-

LER

 Vgl. MARTINEK/RÖHRBORN
 

-NEDIM VOGT/ANNAÏG VOGT,

-
derrufsrecht mit dem Tod unter.


